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Gemeinde Kirchzarten 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 

SATZUNG DER GEMEINDE KIRCHZARTEN 

über  

die 2. Änderung des Bebauungsplans  
„Gewerbegebiet Zarduna“  

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchzarten hat am __.__.___ die 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Gewerbegebiet Zarduna“ unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften 
als Satzung beschlossen:  

 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.10.2022 (BGBl. I S. 1726) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786); zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. 
S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 
1, 4) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098) 

 

§ 1 
 

Gegenstand der 2. Änderung  

Gegenstand der 2. Änderung ist der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Zarduna“ der Gemeinde 
Kirchzarten in der Fassung der 1. Änderung vom 10.10.2019 (Datum der Rechtskraft).  

 

 

§ 2 
 

Inhalt der 2. Änderung  

Nach Maßgabe der Begründung vom __.__.____ werden die zeichnerischen planungsrechtlichen 
Festsetzungen (Überbaubare Grundstücksflächen) im Deckblattbereich geändert.  
Die nicht von der 2. Änderung betroffenen planungsrechtlichen Festsetzungen sowie die örtlichen 
Bauvorschriften behalten ihre Gültigkeit und gelten unverändert fort. Für die nicht von der 2. Än-
derung betroffenen räumlichen Bereiche des Bebauungsplans behalten die planungsrechtlichen 
Festsetzungen sowie die örtlichen Bauvorschriften ihre Gültigkeit und gelten unverändert fort.  

 

 

 
 



 

§ 3 

Bestandteile der 2. Änderung  

1.   Die 2. Änderung des Bebauungsplans besteht aus 
  dem zeichnerischen Teil, M 1:1.000 (Deckblatt) vom __.__.____ 

 
2. Beigefügt ist die Begründung vom __.__.____ 
 
 

§ 4 

Inkrafttreten der 2. Änderung  

Die 2. Änderung des Bebauungsplans tritt mit ihrer Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in 
Kraft.  
 
 
 

Ordnungswidrigkeiten (redaktioneller Hinweis) 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden.  
 
 
 
 
Kirchzarten, den ________________ 
 
 
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der geänderte Inhalt des 
Planes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Gemeinde Kirchzarten 
übereinstimmen. 
 
 
 
Kirchzarten, den  
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 
 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt ge-
macht worden ist. Tag der Bekanntmachung 
und somit Tag des Inkrafttretens ist der 
__.__.____ 
 
 
Kirchzarten, den  
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 
 

 



Wilhelm-Schauenberg-Straße

8

10

6

1306

1304
1303

1305

1302/1

Ka
nd

el
st
ra
ße

Lindenbergstraße

620

622

89
/389/4

89/5

89/11

89/13

89/7

89/10

89/14

89/15

89/22

623624 625

89/21
89/8

89/2

89/9

621

2. Änderung des Bebauungsplans
"Gewerbegebiet Zarduna "
_________________________________________________
Ausgefertigt, Datum | Bürgermeister Andreas Hall

_________________________________________________
In Kraft getreten, Datum | Bürgermeister Andreas Hall

GE 1

2.51.4

5.2

SD 3/70

Im A4-Format

Planstand: 15.12.2022
Projekt-Nr: S-22-182
Bearbeiter: Burg / Haug
22-12-15 Planzeichnung 2.BPLÄ GE Zarduna (22-11-10).dwg

Gemeinde Kirchzarten
2. Änderung des Bebauungsplans
"Gewerbegebiet Zarduna"

fsp.stadtplanung

Fon 0761/36875-0, www.fsp-stadtplanung.de

Fahle Stadtplaner Partnerschaft mbB
Schwabentorring 12, 79098 Freiburg

M.   1 / 1000

0 10 20 m 50 m

AutoCAD SHX Text
PPL

AutoCAD SHX Text
BVK

AutoCAD SHX Text
HDL

AutoCAD SHX Text
ÖFZ

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
WBtrg

AutoCAD SHX Text
Gast

AutoCAD SHX Text
WGhs

AutoCAD SHX Text
Lagg

AutoCAD SHX Text
Lagg

AutoCAD SHX Text
Btrg

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Lagg

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Ghs

AutoCAD SHX Text
Lagg

AutoCAD SHX Text
Ghs

AutoCAD SHX Text
Gdehs

AutoCAD SHX Text
Büro

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Büro

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Btrg

AutoCAD SHX Text
Ust

AutoCAD SHX Text
Ghs

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Büro

AutoCAD SHX Text
Lagg

AutoCAD SHX Text
Btrg

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
WBtrg

AutoCAD SHX Text
N



Gemeinde Kirchzarten Stand: 15.12.2022 
2. Änderung des Bebauungsplans  
„Gewerbegebiet Zarduna“  Fassung: Offenlage 
 gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 13a BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 1 von 9 

 
 

22-12-15 Begründung 2. BPLÄ GE Zarduna (22-11-10).docx 

 
 
INHALT 
 

1 ALLGEMEINES ................................................................................................................... 2 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung ........................................................................ 2 

1.2 Lage des Planungsgebiets / Geltungsbereich .......................................................... 2 

1.3 Regionalplan ............................................................................................................ 3 

1.4 Flächennutzungsplan ............................................................................................... 3 

1.5 Vorhandener Bebauungsplan ................................................................................... 4 

1.6 Planungsverfahren / Verfahrensablauf ..................................................................... 5 

2 GEÄNDERTE PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNG ................................................. 7 

3 UMWELTBELANGE ............................................................................................................ 7 

4 VER- UND ENTSORGUNG ................................................................................................. 8 

5 BODENORDNUNG .............................................................................................................. 8 

6 KOSTEN .............................................................................................................................. 8 

7 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN ................................................................................... 8 

 



Gemeinde Kirchzarten Stand: 15.12.2022 
2. Änderung des Bebauungsplans  
„Gewerbegebiet Zarduna“  Fassung: Offenlage 
 gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 13a BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 2 von 9 

 
 

22-12-15 Begründung 2. BPLÄ GE Zarduna (22-11-10).docx 

1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Zarduna“ stammt aus dem Jahr 2010 und wurde 
bereits einmal geändert. Aktuell benötigt ein ortsansässiger Gewerbebetrieb im Bereich 
Lindenbergstraße / Kandelstraße (Fa. Lorenz Holzmanufaktur) dringend weitere Lager-
kapazitäten und plant deshalb einen Anbau im nordwestlichen Bereich des Grundstücks. 
Der geplante Anbau überschreitet das Baufenster deutlich, sodass das Bauvorhaben 
auch nach Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde nicht auf der aktuellen Rechts-
grundlage genehmigungsfähig ist.  

Die Gemeinde Kirchzarten unterstützt dieses Vorhaben, da es sich um eine sinnvolle 
Nachverdichtung im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden handelt, 
wodurch bauliche Eingriffe im Außenbereich wirkungsvoll verhindert werden können. Zu-
dem ist das Plangebiet bereits erschlossen. Die Gemeinde möchte die Zukunftsfähigkeit 
lokaler Gewerbetriebe sichern und die wirtschaftliche Attraktivität der Gemeinde nach-
haltig stärken. Im Einzelnen werden durch die 2. Änderung des Bebauungsplans „Ge-
werbegebiet Zarduna“ insbesondere folgende Ziele und Zwecke verfolgt:  

▪ Schaffung von Erweiterungsmöglichkeiten insbesondere für eine ortansässige Firma 
▪ Sicherung der Zukunftsfähigkeit eines lokalen Gewerbebetriebs 
▪ Stärkung der wirtschaftlichen Attraktivität 
▪ Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
▪ Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
▪ Schaffung kompakter Siedlungsstrukturen („Stadt der kurzen Wege“) 
▪ kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen 

 
Die Bebauungsplanaufstellung erfolgt ohne Umweltprüfung im einstufigen Verfahren 
nach § 13a BauGB.  

1.2 Lage des Planungsgebiets / Geltungsbereich  

Das Plangebiet befindet sich im Gewerbegebiet Zarduna im Norden des Hauptorts Kirch-
zarten. Der Änderungsbereich liegt südöstlich der Straßenkreuzung Lindenbergstraße / 
Kandelstraße auf einem Teil des Flst. Nr. 1303.  
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Luftbild Plangebiet (ohne Maßstab) 

1.3 Regionalplan 

Regionalplanerische Restriktionen des Regionalplans Südlicher Oberrhein in der rechts-
kräftigen Fassung vom September 2017 stehen der Bebauungsplanänderung nicht ent-
gegen. 

1.4 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal, der mit der 
Bekanntmachung vom 09.11.2012 wirksam wurde, sieht für den Bereich der Bebauungs-
planänderung gewerbliche Bauflächen vor. Die 2. Änderung des Bebauungsplans kann 
aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes entwickelt werden, da 
das im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Gewerbegebiet nicht geändert wird.  
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Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan Dreisamtal von 2012 (ohne Maßstab) 

1.5 Vorhandener Bebauungsplan  

Der Geltungsbereich der 2. Änderung liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-
plans „Gewerbegebiet Zarduna“. Die nicht von der Änderung betroffenen planungsrecht-
lichen Festsetzungen sowie die örtlichen Bauvorschriften behalten ihre Gültigkeit und 
gelten unverändert fort. Für die nicht von der 2. Änderung betroffenen räumlichen Berei-
che des Bebauungsplans behalten die planungsrechtlichen Festsetzungen sowie die ört-
lichen Bauvorschriften ihre Gültigkeit und gelten unverändert fort.  
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Rechtskräftiger Bebauungsplan „Gewerbegebiet Zarduna“ (ohne Maßstab; Geltungsbereich der 2. Ände-
rung mit rot gestrichelter Umrandung) 

1.6 Planungsverfahren / Verfahrensablauf 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung geändert werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich um 
eine Fläche, die von allen Seiten von bestehender Bebauung umgeben ist und die in-
nerhalb eines Siedlungszusammenhangs liegt.  Als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung leistet er einen Beitrag dazu, die Flächeninanspruchnahme im Außenbereich zu 
minimieren. Die Bebauungsplanänderung dient insbesondere der Nachverdichtung im 
zentral gelegenen und bereits gut erschlossenen Innenbereich. 

Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB nur dann ge-
ändert werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO 
von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird. Die Größe des mit der vorliegenden Bebau-
ungsplanänderung verfolgten Gewerbegebiets liegt bei rd. 1.100 m²; das Maß der bau-
lichen Nutzung wird begrenzt durch die bereits festgesetzte maximal zulässige GRZ von 
0,8. Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO liegt somit unter dem 
Schwellenwert von 20.000 m². Durch die vorliegende Bebauungsplanänderung wird 
keine Erhöhung der gemäß dem rechtskräftigen Bebauungsplan bereits zulässigen 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO begründet.  

Andere Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Damit wird auch durch Kumulation 
mehrerer Planungen der Schwellenwert nicht überschritten. 

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die 
Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen. UVP-pflichtige Vorhaben werden durch die Ände-
rung des Baufensters nicht begründet. Die vorliegende Bebauungsplanänderung im 
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Sinne einer Angebotsplanung ist die Grundlage für den geplanten Anbau eines Lagers 
der Holzmanufaktur (Fa. Lorenz), die keine Pflicht zur Durchführung einer UVP begrün-
det. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 S. 1 BImSchG zu beachten sind. 

Das beschleunigte Verfahren ist auch dann ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-
Gebiete) bestehen. Eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten ist durch die vor-
liegende Bebauungsplanänderung nicht zu erwarten, da sich keine FFH- oder Vogel-
schutzgebiete im oder in der Nähe des Plangebiets befinden.  

Somit kann die Bebauungsplanänderung und -erweiterung gem. § 13a BauGB im be-
schleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt werden. 
Dabei bedarf es keiner frühzeitigen Beteiligung, keiner Umweltprüfung und keines Um-
weltberichtes. Ferner kann auf die Zusammenfassende Erklärung verzichtet werden. Die 
erforderliche Betrachtung der einzelnen ökologischen Schutzgüter und die Belange des 
Artenschutzes werden in der Begründung in Kapitel 3 abgehandelt.  

Verfahrensablauf 

15.12.2022 
 
 
 

Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss der 2. Änderung 
des Bebauungsplans gem. § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB. 
Der Gemeinderat billigt den Entwurf der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans und beschließt die Durchführung der Offenlage gem. § 3 
(2) und § 4 (2) BauGB. 

__.__.____– 
__.__.____ 
 

Durchführung der Offenlage zur Beteiligung der Öffentlichkeit.  

Anschreiben 
vom 
__.__.____– 
__.__.____ 
 

Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange 

__.__.____ Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnahmen 
und beschließt die 2. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbege-
biet Zarduna“ gem. § 10 (1) BauGB als Satzung. 
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2 GEÄNDERTE PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNG 

Zeichnerische Festsetzung - Überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster) 

Die in Form eines Baufensters festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche wird in der 
Planzeichnung so geändert, dass der geplante Anbau für ein Lager entsprechend dem 
Betriebskonzept innerhalb des Baufensters flexibel orientiert werden kann und zudem 
eine flächensparende effiziente Grundstücksnutzung ermöglicht wird. Entlang der Kan-
delstraße orientiert sich das geänderte Baufenster an der Lage eines bestehenden Ne-
bengebäudes der Fa. Lorenz. Im Bereich der Lindenbergstraße nimmt das geänderte 
Baufenster Bezug auf das weiter östlich verlaufende Baufenster auf dem Grundstück der 
Fa. Lorenz mit einem Abstand von 2,50 m zur öffentlichen Verkehrsfläche. Das im Kreu-
zungsbereich der Lindenbergstraße / Kandelstraße eingetragene Sichtdreieck liegt ge-
ringfügig innerhalb des geänderten Baufensters, so dass die Baugrenze gerade und in 
einem rechten Winkel verlaufen kann. Eine abgeschrägte Baugrenze ist aus baulicher 
und technischer Sicht unpraktisch. Um die Einsicht von der Kandelstraße in die Linden-
bergstraße im verkehrlich gering frequentierten Kreuzungsbereich weiterhin zu gewähr-
leisten, soll nach Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Kirchzar-
ten künftig nach Möglichkeit ein Verkehrsspiegel angebracht werden. Zudem ragt das 
bestehende Nebengebäude der Fa. Lorenz in diesem Bereich bereits geringfügig in das 
Sichtdreieck.  

3 UMWELTBELANGE 

Umweltschützende Belange sind in die Abwägung einzubeziehen. Für diese Belange, 
die in § 1 (6) Nr. 7 BauGB ausführlich definiert werden, ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 (4) BauGB durchzuführen. Da die Änderung des Bebauungsplans im § 13a-Verfah-
ren nach BauGB durchgeführt wird, kann auf eine förmliche Umweltprüfung nach § 2 (4) 
BauGB und die Dokumentation in Form eines Umweltberichts verzichtet werden. Bei der 
vorliegenden Änderung des Bebauungsplans wird von den nach § 13 (3) BauGB zuläs-
sigen Erleichterungen hinsichtlich der Umweltbelange Gebrauch gemacht, da die Ände-
rung des Baufensters auf einem baulich vorgeprägten Bereich und ohne Überplanung 
bestehender Bäume stattfindet.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden / Fläche: 

Angesichts der geringen Dimension der Änderung des Baufensters in einem baulich vor-
geprägten Bereich sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden / Flä-
che zu erwarten.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 

Angesichts der geringen Dimension der Änderung des Baufensters in einem baulich vor-
geprägten Bereich sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu 
erwarten. Eingriffe in grundwasserführende Schichten sind nicht geplant. Negative Aus-
wirkungen auf Oberflächengewässer sind nicht zu erwarten.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft: 

Angesichts der geringen Dimension der Änderung des Baufensters in einem baulich vor-
geprägten Bereich sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft zu 
erwarten.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere / Pflanzen: 

Angesichts der geringen Dimension der Änderung des Baufensters in einem baulich vor-
geprägten Bereich sind negative Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere / Pflanzen nicht 
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zu erwarten. Es gelten die im rechtskräftigen Bebauungsplan bereits festgesetzten Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen unverändert fort.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft: 

Angesichts der geringen Dimension der Änderung des Baufensters in einem baulich vor-
geprägten Bereich und der unverändert geltenden maximalen Gebäudehöhen sind ne-
gative Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft nicht zu erwarten. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch: 

Lärmeinwirkungen auf die umgebende Bebauung beschränken sich auf die Bauphase. 
Sonstige Emissionen bzw. gesundheitliche Beeinträchtigungen durch die Bebauungs-
planänderung sind nicht zu erwarten.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter sind nicht zu erwarten, 
da die Änderung des Baufensters auf einem baulich vorgeprägten Bereich stattfindet.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern:  

Es sind keine besonderen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.  

Fazit: 

Im Ergebnis sind negative Auswirkungen auf Umweltschutzgüter und das Auftreten ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände durch die geänderte überbaubare Grund-
stücksfläche nicht zu erwarten.  

4 VER- UND ENTSORGUNG 

Technische Infrastrukturen wie Regenwasserkanal, Kanäle zur Wasserversorgung und 
Entsorgung, Telefonkabel und Stromleitungen, durch welche die Ver- und Entsorgung 
sichergestellt werden, sind bereits in den angrenzenden öffentlichen Straßen vorhanden. 

5 BODENORDNUNG  

Bodenordnerische Maßnahmen sind aufgrund des geänderten Baufensters nicht not-
wendig.  

6 KOSTEN  

Es wurde zwischen der Gemeinde Kirchzarten und dem planungsbegünstigten Gewer-
bebetrieb eine Vereinbarung über die zu tragenden Kosten getroffen.  

7 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 

Gewerbegebiet  ca.  1.100 m²  

Summe / Geltungsbereich  ca.  1.100 m² 
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Kirchzarten, den  
 
 
 
 
Andreas Hall       Planverfasser 
Bürgermeister 
 
 

  

Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der geänderte Inhalt des 
Planes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Gemeinde Kirchzarten 
übereinstimmen. 
 
 
 
Kirchzarten, den  
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 
 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt ge-
macht worden ist. Tag der Bekanntmachung 
und somit Tag des Inkrafttretens ist der 
__.__.____ 
 
 
Kirchzarten, den  
 
 
 
Andreas Hall 
Bürgermeister 
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